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Beispiele aus der
täglichen Praxis:

Die Zwergfledermaus
aus Finkenwerder

Rotbauchunken und
Kammmolche Foto: G. Augustin 

Artenschutz  - was steckt dahinter?

Schutz europaweit 
gefährdeter Tiere und 
Pflanzen
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Artenschutz – eine europarechtliche Vorgabe

1979 Vogelschutzrichtlinie
1992 FFH-Richtlinie

Implementierung in das
Bundesnaturschutzgesetz

Umwelthaftungsrichtlinie /
Umweltschadensgesetz

Die Gemeine Flussmuschel in der Alster



4 Kieler Institut für Landschaftsökologie

Welche Arten sind artenschutzrechtlich relevant?

Alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
Fischotter, Biber, Hamster, Haselmaus, Wildkatze, W olf …..

alle Fledermausarten

Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Kammmolch …. 

Zauneidechse, Schlingnatter ….

Heldbock, Eremit, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkä fer …. 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Nachtkerzensch wärmer….

Grüne Mosaikjungfer, Große Moosjungfer…..

Gemeine Flussmuschel…

Kriechender Scheiberich, Froschkraut, Moor-Steinbre ch…

Alle einheimischen und eingebürgerten Vogelarten
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Was macht den Artenschutz so besonders?

• Der gesetzliche Artenschutz gilt auf 100 % der Fläc he des Mitgliedstaats

- also überall

• Artenschutzrechtlich relevante Arten können überall auftreten
(etwa Vögel, Fledermäuse)

• Verstöße gegen den Artenschutz sind Straftatbeständ e

• Nur eine umfassende Abarbeitung gewährleistet die „ Enthaftung“
im Sinne des USchG



Es ist verboten,

wild lebende Tiere der besonders geschützten
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören.

Zugriffsverbot § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
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Zeichnung: Dr. W. Daunicht



Es ist verboten,

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und  der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stören;

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

Zeichnung: Dr. W. Daunicht

Zugriffsverbot § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
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Es ist verboten,

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden T iere
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu en tnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören.

Zugriffsverbot § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG
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Zeichnung: Dr. W. Daunicht



Es ist verboten,

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Pfl anzen oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 
zu beschädigen oder zu zerstören.

Zugriffsverbot § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG 
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Zeichnung aus: Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la France,
de la Corse et des contrées limitrophes, 1901-1906



• Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft 
sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, die nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gel ten die 
Zugriffsverbote …. nach den Maßgaben der Sätze 2 bi s 5 (des § 44 Abs. 5 
BNatSchG).

• Bei Erhalt der Funktionalität der Fortpflanzungs- od er Ruhestätte im 
räumlichen Zusammenhang liegt kein Verbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 vor 
und in Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen 
wild lebender Tiere ist auch das Verbot Nr. 1 (Fang en, Töten) nicht erfüllt.

• Um die Funktionalität der Lebensstätten im räumlich en Zusammenhang 
zu gewährleisten, sind auch vorgezogene Ausgleichsm aßnahmen (CEF-
Maßnahmen) möglich.

Die Privilegierung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
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Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag

prüft, ob Zugriffsverbote eintreten können 
• Fangen und Töten von Individuen und deren Entwicklu ngsstadien

• Störungen während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mause r-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten, soweit sich diese Störungen erheb lich auf die lokale   

Population auswirken

• Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und  Ruhestätten

legt Maßnahmen fest, um Zugriffsverbote zu vermeide n
• Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung)

• Minderungsmaßnahmen  (z.B. Kollisionsschutzmaßnahme n)

• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen, z.B . Entwicklung neuer

Fortpflanzungs- und Ruhestätten)

erarbeitet Grundlagen für die Ausnahmeprüfung ( soweit möglich)



Abarbeitung der Verbotstatbestände

• Art für Art-Betrachtung für alle nachgewiesenen ode r potenziell 

vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlini e

• Art für Art-Betrachtung für alle gefährdeten oder s ehr seltenen
Vogelarten sowie für Arten mit besonderen Ansprüche n an ihre (schwer
ersetzbare) Fortpflanzungs- oder Ruhestätte

• Zusammenfassende Betrachtung ungefährdeter Vogelart en 

• Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenn tnisse zur  
Reaktion der Arten auf mögliche Auswirkungen der Vo rhaben, aber   
auch zur Wirksamkeit von Maßnahmen

1
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Maßnahmen zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit 
eines Vorhabens

• Vermeidungsmaßnahmen
• Minderungsmaßnahmen
• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

• Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen im Falle eine r

artenschutzrechtlichen Ausnahme)

Alle Maßnahmen müssen grundsätzlich artspezifisch w irksam sein!

Ersatzzahlungen sind bei artenschutzrechtlichen Kon flikten     
grundsätzlich nicht möglich !  



Vermeidungsmaßnahmen (Beispiele)
führen dazu, dass kein Schaden eintreten kann

• Baufeldräumung nur außerhalb der Fortpflanzungs- und  Ruhezeiten  
(z.B. Abriss von Gebäuden nicht während des Winters chlafs)

• Bauzeitenregelung bei störungsempfindlichen nachtak tiven Arten

• Lärmschutzmaßnahmen in empfindlichen Gebieten 

Vermeidungsmaßnahmen sind häufig zeitlich begrenzte  Maßnahmen
während der Bauphase, die sich positiv auf viele Ar ten auswirken
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Minderungsmaßnahmen (Beispiele)
führen dazu, dass der mögliche Schaden auf das Nive au des allgemeinen 

Lebensrisikos gemindert wird

• Lärmschutz (jedoch sind nur relativ wenige Arten lä rmempfindlich!)

• Sichtschutz, Blendschutz (oft nur während der Bauph ase notwendig)

• Anlage von Leitstrukturen (zur Lenkung der Wanderun gen, Flüge) 

• Kollisionsschutz  (nicht nur an Straßen!)

• Umsiedlung vor dem Eingriff (in bestehende Habitate )
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)
stellen neue Lebensräume zur Verfügung, die von der  betroffenen Lokalpopulation 

genutzt werden können, sobald der Schaden einzutret en droht

• Entwicklung von Lebensstätten für betroffene Arten im räumlichen   
Umfeld zum Eingriff , die  vor dem Eingriff funktionsfähig sein müssen

Anlage von Teichen für Amphibien, Libellen …

Anlage von Dornengebüschen als Brutplatz für Neuntö ter …

Entwicklung von Säumen für Rebhühner

Anlage von artspezifischen Fledermausquartieren …

Entwicklung essentieller Nahrungsräume …. 
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

Was ist das „räumliche Umfeld“

enge Auslegung:  das räumliche Umfeld umfasst den B ereich, der von der 
vom Eingriff betroffenen Individuen noch erreicht w erden kann
� liegt also im Aktionsraum der betroffenen Individue n

Problem: Wie wird der Aktionsraum einer Art konkret  abgegrenzt?

Weite Auslegung: das räumliche Umfeld umfasst den B ereich, der von der 
betroffenen lokalen Population noch erreicht werden  kann
� liegt also im Aktionsraum der betroffenen lokalen P opulation

Problem: Wie wird die lokale Population angegrenzt?
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Zum zeitlichen Aspekt:

CEF-Maßnahme
„Entwicklung neuer 
Fortpflanzungsstätten
für Fledermäuse“

wann ist der
Einzugstermin ? 

� als CEF-Maßnahme 
ungeeignet !
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… und auch diese Methode 

wird in einer gerichtliche 
Auseinandersetzung keine 
Akzeptanz finden …
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Nicht als CEF-Maßnahme geeignet sind reine Sicherste llungen von 
aktuell wertvollen Lebensräumen, auch wenn sie durc h die –
grundsätzlich positiv zu bewertende - Sicherstellung  vor künftigen 
negativen Entwicklungen geschützt werden!

Warum eigentlich?

Weil dadurch kein Schaden geheilt wird, sondern all enfalls der 
Status quo gesichert wird.



Wenn alle Maßnahmen nicht helfen:  Die Ausnahmerege lung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

Voraussetzung für eine artenschutzrechtliche Ausnah me sind

• die Alternativlosigkeit des Vorhabens (Zumutbarkeit beachten)

• das Vorliegen zwingender Gründe des öffentlichen In teresses, 
die für das Vorhaben sprechen

• das Überwiegen des öffentlichen Interesses an dem V orhaben 
gegenüber dem öffentlichen Interesse am Artenschutz  auf 
europäischer Ebene

• die Sicherstellung, dass trotz des Eingriffs der 
Erhaltungszustand der betroffenen Art günstig bleib t bzw. die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustand s der 
betroffenen Art durch das Vorhaben nicht behindert wird.

hierfür werden in der Regel FCS-Maßnahmen notwendig
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Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen)
stellen neue Lebensräume zur Verfügung, die in Zuku nft von der Population der Art 

genutzt werden können

• können nur im Falle einer artenschutzrechtlichen Au snahme 
eingesetzt  werden !

• sind oftmals identisch mit den CEF-Maßnahmen, aber ohne strikte 
zeitliche und räumliche Vorgaben 

Ersatzzahlungen sind bei artenschutzrechtlichen Kon flikten     
grundsätzlich nicht  möglich, aber …… . !  
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Zum generellen Problem des Wirksamkeitsnachweises v on 
Maßnahmen

Das Beispiel der Löffelente im Hamburger Hafen

Zielartenmonitoring versus Funktionskontrolle  

Die Großen Mausohren von Schwindkirchen

Entwicklung angemessener Funktionskontrollen 
Festlegung realistischer Ziele unter Berücksichtigu ng der  Biologie
der Zielarten
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Artenschutz – ein Planungshindernis ???

Für fast alle Probleme gibt es Lösungen –
man muss sie nur finden ! 

….. und dieses gilt heute in vielen Fällen insbeson dere für 
geeignete Maßnahmenflächen…..
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Eidertal:  Anlage einer Senke als temporäres Gewäss er

Zielart Kreuzkröte, Wechselkröte                                     Foto: A. Walter
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


